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Die Komplexität des wirtschaftlichen und sozialen
Wandels sowie die Fortschritte in Wissenschaft und In-
formationstechnik haben den Datenbedarf moderner
Gesellschaften grundlegend verändert. Die zur Analyse
und Gestaltung moderner Gesellschaften erforderlichen
Daten müssen insbesondere Informationen über Teil-
gruppen der Gesellschaft liefern sowie Analysen des
wirtschaftlichen und sozialen Wandels auf der Basis von
Längsschnittdaten erlauben. Aufgrund des geänderten
Informationsbedarfs ist die Veröffentlichung von Ergeb-
nissen in Form von Tabellen heute nicht mehr ausrei-
chend. Vielmehr entspricht es den methodischen und
inhaltlichen Erfordernissen, statistische Daten entspre-
chend dem wissenschaftlichen Datenbedarf bereitzu-
stellen. Dazu gehört auch, Zugangsmöglichkeiten zu
anonymisierten und nicht anonymisierten Mikrodaten
zu schaffen, mit denen differenziertere Analysen durch-
geführt werden können.

Vor diesem Hintergrund wurde in den letzten Jahren
in Deutschland intensiv über den Zugang der Wissen-
schaft zu den Mikrodaten der amtlichen Statistik disku-
tiert. Durch die „Kommission zur Verbesserung der in-
formationellen Infrastruktur zwischen Wissenschaft und
Statistik“ (KVI) wurden dafür im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung verschiedene
Vorschläge zur Verbesserung der Wechselwirkungen
zwischen Wissenschaft und Statistik erarbeitet. Eine der
zentralen institutionellen Empfehlungen dieser Kom-
mission bestand in der möglichst raschen Einrichtung
von Forschungsdatenzentren bei den Datenproduzen-
ten.

Diese Empfehlung wurde von der amtlichen Statistik
aufgegriffen. Im Jahr 2001 hat das Statistische Bundes-
amt ein solches Forschungsdatenzentrum etabliert. Ein
weiteres Forschungsdatenzentrum der Statistischen
Landesämter wurde im März 2002 als eine gemeinsame
Einrichtung aller Statistischen Landesämter mit 16 
regionalen Standorten eingerichtet. Mit diesen For-
schungsdatenzentren intensiviert die deutsche amtliche
Statistik ihre bisherigen Bemühungen, Mikrodaten der
amtlichen Statistik für wissenschaftliche Analysen zu-
gänglich zu machen. 

Ziel dieses Aufsatzes ist es, die neuen Formen und
Wege der Nutzung amtlicher Mikrodaten, die sich aus
der Einrichtung der Forschungsdatenzentren ergeben
haben, vorzustellen. 

Rahmenbedingungen für die Nutzung von Mikrodaten
der amtlichen Statistik 

Die Nutzung von Mikrodaten der amtlichen Statistik
durch die Wissenschaft wurde in Deutschland sehr
stark von der Entwicklung des Gesetzes über die 

Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz –
BStatG) beeinflusst. Sofern die Übermittlung von Ein-
zelangaben nicht explizit in anderen Gesetzen geregelt
war, wurden in der Vergangenheit nur für wenige Pro-
jekte formal anonymisierte Mikrodaten zur Verfügung
gestellt. Formal anonymisiert bedeutet, dass aus dem
Originaldatenmaterial direkte Identifikatoren wie etwa
Name, Anschrift oder z. B. Sozialversicherungsnummer
gelöscht wurden, es aber darüber hinaus unverändert
ist.

Als die Nachfrage nach Mikrodaten mit der Fortent-
wicklung der Informationstechnik schnell anstieg, wur-
den die allgemeinen Regelungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes über die Datenübermittlung mit der
Novellierung des BStatG im Jahr 1980 für den speziel-
len Bereich der Statistik konkretisiert und präzisiert. Mit
der Einführung der so genannten Weiterleitungsvor-
schrift des § 11 Abs. 5 BStatG 1980 wurde die Weiter-
gabe von Mikrodaten in absolut anonymisierter Form an
die Nutzer vorgesehen. Bei Anwendung dieser Mög-
lichkeit innerhalb konkreter Projekte zeigte sich aller-
dings, dass die Anforderungen an ein solchermaßen
absolut anonymisiertes Datenmaterial so restriktiv wa-
ren, dass es in der Folgezeit nur zu wenigen Datennut-
zungen kam. Absolut anonymisierte Mikrodaten konn-
ten nur zu relativ hohen Kosten zur Verfügung gestellt
werden.

Sowohl die informationelle Selbstbestimmung als
auch die Wissenschaftsfreiheit sind als Grundrechte im
Grundgesetz verankert. Damit ist der Gesetzgeber auf-
gerufen, für einen angemessenen Ausgleich dieser
Grundrechte Sorge zu tragen. Bei der Novellierung des
Bundesstatistikgesetzes im Jahr 1987, mit der das Recht
der amtlichen Statistik an die Anforderungen des Volks-
zählungsurteils von 1983 angepasst werden sollte,
wurde dem Rechnung getragen, als nunmehr der Wis-
senschaft auch Daten übermittelt werden konnten, die
eine Deanonymisierung zwar nicht mit Sicherheit aus-
schließen, aber Betroffenen nur zugeordnet werden
können, wenn der Datenempfänger einen unverhältnis-
mäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft
erbringt. Die Einführung des Begriffs der faktischen 
Anonymität für die Weitergabe von Mikrodaten an die
Wissenschaft erlaubte es nun, im Rahmen des so 
genannten Wissenschaftsprivilegs unter bestimmten-
Voraussetzungen Mikrodaten an die Wissenschaft zu
liefern, die ein Restrisiko der Deanonymisierung auf-
wiesen. In der Folgezeit konkretisierten verschiedene
Projekte die Ausgestaltung faktisch anonymisierter
Mikrodatensätze. 

Während hierdurch und durch weitere Aktivitäten
außerhalb der amtlichen Statistik, insbesondere für 
sozialwissenschaftliche Fragestellungen, eine neue 
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Datenbasis geschaffen wurde, konnten im Bereich 
der Wirtschaftswissenschaften aufgrund der größeren
Schwierigkeiten bei der Anonymisierung von Betriebs-
und Unternehmensdaten zunächst keine vergleich-
baren Fortschritte erzielt werden. Der fehlende Da-
tenzugang, insbesondere zu den Unternehmens- und
Betriebsdaten, wurde seitens der Wissenschaft thema-
tisiert. Hierbei wurde z. B. gefordert, den Zugang zu
schwer anonymisierbaren Mikrodaten innerhalb der
Räumlichkeiten der Datenproduzenten zu ermöglichen.
Die Diskussion über den Mikrodatenzugang der Wis-
senschaft gewann im Jahr 1999 eine neue Dynamik, die
auch von der Politik aufgegriffen wurde. 

In der Folge erarbeitete die „Kommission zur Ver-
besserung der informationellen Infrastruktur zwischen
Wissenschaft und Statistik“ (KVI) eine Reihe von Emp-
fehlungen zur Verbesserung der Kooperation von Wis-
senschaft und Statistik. Diese reichen von der Mit-
wirkung der Datennutzer bei der Aufstellung der
Erhebungs- und Aufbereitungsprogramme über die
Perspektiven einer modernen Aus- und Weiterbildung in
der Statistik bis zu den verschiedenen Möglichkeiten für
den Zugang der Wissenschaft zu den Mikrodaten der
öffentlichen Datenproduzenten. Eine wesentliche insti-
tutionelle Forderung bezieht sich auf die Einrichtung von
Forschungsdatenzentren bei den Datenproduzenten
und auf die Einrichtung von Servicezentren. Eine Reihe
von Forschungsdaten- und Servicezentren konnten ihre
Arbeit bereits aufnehmen. Hierzu zählen auch die bei-
den Forschungsdatenzentren der amtlichen Statistik.
Zwar sind diese zwei voneinander unabhängige Ein-
richtungen, gleichwohl stimmen sie ihre Arbeit eng
untereinander ab, um der Wissenschaft ein gemeinsa-
mes Angebot für einen verbesserten Datenzugang zu
unterbreiten.

Ziele und Aufgaben der Forschungsdatenzentren

Das wesentliche Ziel der Forschungsdatenzentren
der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder be-
steht darin, den Zugang der Wissenschaft zu den Mikro-
daten der amtlichen Statistik durch die Einrichtung
unterschiedlicher Datennutzungswege zu erleichtern.
Eine wesentliche Voraussetzung für die Erreichung die-
ses Ziels besteht in der grundsätzlichen Verbesserung
der Dateninfrastrukur durch den Aufbau einer fachlich
zentralisierten Datenhaltung für ausgewählte Statistiken
und durch die Einrichtung eines Metadateninforma-
tionssystems. 

In Deutschland wird der überwiegende Teil der Sta-
tistiken dezentral in den statistischen Landesämtern
durchgeführt, so dass dort über 90% aller Mikrodaten
der amtlichen Statistik erhoben, aufbereitet und ge-
speichert werden. Da sich wissenschaftliche Analysen
in der Regel jedoch auf mehrere Bundesländer oder
das gesamte Bundesgebiet beziehen, planen die sta-
tistischen Landesämter den Aufbau einer fachlich zen-
tralisierten Datenhaltung. Dadurch wird es möglich sein,
die Mikrodaten der amtlichen Statistik länderübergrei-
fend an allen regionalen Standorten der Forschungs-
datenzentren zu nutzen.

Damit wissenschaftliche Nutzer die Mikrodaten der
amtlichen Statistik analysieren und interpretieren kön-
nen, benötigen sie zudem umfassende Informationen
über die Datensätze sowie über die Erhebung, die Auf-

bereitung und die Qualität der Daten. Hierfür werden die
Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des
Bundes und der Länder ein internetbasiertes Metada-
teninformationssystem entwickeln, in dem sich die Nut-
zer über die Erhebungen der amtlichen Statistik infor-
mieren können.

Möglichkeiten der Datennutzung

Um der Wissenschaft den Zugang zum gesamten In-
formationspotenzial der amtlichen Statistik zu öffnen,
richten die Forschungsdatenzentren der Statistischen
Ämter des Bundes und der Länder unterschiedliche
Zugangswege zur Nutzung ihrer Mikrodaten ein. Sie re-
sultieren aus verschiedenen Kombinationen von Daten-
anonymisierung und Zugriffsregulierung:

1. Absolut anonymisierte Mikrodatensätze 

Absolut anonymisierte Daten werden durch Aggrega-
tion oder durch die Entfernung einzelner Merkmale so
weit verändert, dass eine Identifizierung der Auskunft-
gebenden nach menschlichem Ermessen unmöglich
gemacht wird. Die amtliche Statistik bietet absolut an-
onymisierte Mikrodaten in Form so genannter Public
Use Files (PUF) an. Diese können allen interessierten
Personen zur Verfügung gestellt werden. 

Bislang wurden solche Datensätze für die Sozialhilfe-
statistik sowie für die Zeitbudgeterhebung erstellt. Die
Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des
Bundes und der Länder arbeiten verstärkt an einer
Ausweitung dieses Angebots. Eine weitere Hauptziel-
richtung der Public Use Files liegt im Bereich der Hoch-
schullehre. Die Forschungsdatenzentren entwickeln
derzeit so genannte Campus-Files, die an Hochschulen
zu Lehrzwecken eingesetzt werden können. Diese Da-
tensätze sollen Studentinnen und Studenten schon
frühzeitig die Möglichkeit bieten, die Besonderheiten
der Analyse von amtlichen Mikrodaten kennen zu ler-
nen. Es ist geplant, einen ersten Campus-File des
Mikrozensus 1998 noch im laufenden Semester zur Ver-
fügung zu stellen.

2. Faktisch anonymisierte Mikrodatensätze 

Eine absolute Datenanonymisierung birgt den Nach-
teil, dass damit auch ein erheblicher Teil der statisti-
schen Information verloren geht. Dagegen werden
Mikrodaten als faktisch anonym bezeichnet, wenn die
Deanonymisierung zwar nicht gänzlich ausgeschlossen
werden kann, die Angaben jedoch nur mit einem un-
verhältnismäßig hohen Aufwand an Zeit, Kosten und Ar-
beitskraft dem jeweiligen Merkmalsträger zugeordnet
werden können. Diese Regelung geht zurück auf den 
§ 16 Abs. 6 BStatG. Nach Maßgabe des Bundesstatis-
tikgesetzes können faktisch anonymisierte Daten aller-
dings nur wissenschaftlichen Einrichtungen und nur zur
Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben zugänglich
gemacht werden.

Die Hauptzielrichtung der faktischen Anonymisierung
besteht darin, durch behutsame Informationsreduktion
und Informationsveränderungen die Zuordnungsmög-
lichkeiten von Merkmalsausprägungen zu den entspre-
chenden Merkmalsträgern zu verringern, dabei jedoch
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den statistischen Informationsgehalt zu schonen. Hier-
für müssen für jede einzelne Erhebung der Aufwand
und der Nutzen einer Deanonymisierung analysiert wer-
den. Dabei können unterschiedliche Anonymisierungs-
verfahren zur Anwendung kommen. 

Faktische Anonymität resultiert allerdings nicht allein
aus dem realen Informationsgehalt der Daten, sondern
auch aus den bestehenden Möglichkeiten zur Deano-
nymisierung. Wann ein Mikrodatensatz als faktisch ano-
nym bezeichnet werden kann, hängt daher insbeson-
dere davon ab, unter welchen Rahmenbedingungen die
Daten verarbeitet werden. So ist von entscheidender
Bedeutung, welches Zusatzwissen vorliegt und wo die
Datennutzung stattfindet. Abhängig davon, ob die
Mikrodaten extern oder in den statistischen Ämtern ge-
nutzt werden, kann die faktische Anonymität mit mehr
oder minder starken Informationseinbußen erreicht wer-
den. 

Ein immer wieder deutlich vorgetragener Wunsch der
Wissenschaft ist es, Mikrodaten in anonymisierter Form
am eigenen Arbeitsplatz zu nutzen. Die faktische An-
onymisierung der Mikrodaten ermöglicht diese Über-
mittlung nicht vollständig anonymisierter Mikrodaten zur
externen (Off-Site-)Nutzung in wissenschaftlichen Ein-
richtungen. Da jedoch allein durch die Herausgabe die-
ser Daten ein höheres Deanonymisierungsrisiko be-
steht als bei der Nutzung in einem statistischen Amt, ist
die Datenanonymisierung relativ stark ausgeprägt. Die
für diese Nutzungsform erzeugten Datensätze werden
als Scientific Use Files (SUF) bezeichnet. 

Die amtliche Statistik bietet im Bereich der perso-
nenbezogenen Daten mit dem Mikrozensus, der Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe und der Zeitbud-
geterhebung bereits ein breites Datenspektrum als
Scientific Use File an. Die Forschungsdatenzentren der
Statistischen Ämter des Bundes und der Länder sind
bestrebt, dieses Angebot sukzessive zu erweitern. So
laufen zurzeit Projekte zur Anonymisierung der Lohn-
und Einkommensteuerstatistik und der Diagnosestatis-
tik. Im kommenden Jahr soll darüber hinaus mit der Ge-
halts- und Lohnstrukturerhebung erstmals auch ein so
genannter Employer-Employee-Datensatz zur stan-
dardmäßigen Anonymisierung herangezogen werden.
Mit dem Projekt „Faktische Anonymisierung wirtschafts-
statistischer Einzeldaten“ versucht die amtliche Statis-
tik gemeinsam mit den wissenschaftlichen Nutzern
auch in diesem Bereich anonymisierte Standardfiles zu
entwickeln. 

3. Projektbezogene faktische Anonymisierung zur 
On-Site-Nutzung

Bei geringer Nachfrage nach einzelnen Statistiken
und bei schwer zu anonymisierenden Mikrodaten wird
es in vielen Fällen nicht sinnvoll sein, in einem aufwän-
digen Verfahren standardisierte Scientific Use Files zu
erstellen. Hier ist eine projektbezogene Anonymisierung
der Daten sinnvoller. Dies hat den praktischen Vorteil,
dass dabei nicht die gesamten Ergebnisse einer Statis-
tik anonymisiert werden, sondern lediglich die daraus
benötigten Merkmale.

Die projektbezogene Anonymisierung erzeugt eben-
falls eine faktische Datenanonymität. Diese Daten kön-
nen jedoch nur in den Räumlichkeiten der Forschungs-
datenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und

der Länder an so genannten Gastwissenschaftlerar-
beitsplätzen ausgewertet werden. Da die Mikrodaten
dabei in den Räumlichkeiten der amtlichen Statistik ver-
bleiben und kaum mit Zusatzinformationen kombiniert
werden können, hat diese Nutzungsform einen weiteren
wesentlichen Vorteil: Faktische Anonymität wird hier be-
reits bei wesentlich geringeren Veränderungen im Da-
tenmaterial erreicht als bei der Erstellung von Scientific
Use Files für die Off-Site-Nutzung und folglich verblei-
ben mehr Informationen im Datenmaterial. 

Um die Attraktivität dieser so genannten On-Site-Nut-
zung von Mikrodaten zusätzlich zu erhöhen und die re-
gionale Erreichbarkeit dieser Nutzungsform zu gewähr-
leisten, planen die Forschungsdatenzentren neben den
bereits bestehenden Gastwissenschaftlerarbeitsplätzen
in Berlin, Bonn und Wiesbaden weitere Arbeitsplätze in
allen statistischen Landesämtern einzurichten. An die-
sen können die Daten mit den gängigen statistischen
Analyseprogrammen (SAS, SPSS, STATA) ausgewertet
werden.

4. Nutzung amtlicher Mikrodaten durch kontrollierte 
Datenfernverarbeitung 

Die Datennutzung via Datenfernverarbeitung ist eine
relativ neue Entwicklung, deren Bedeutung in der Zu-
kunft zunehmen wird. Mit diesem Verfahren ist es der
Wissenschaft möglich, das Informationspotenzial von
nur formal anonymisiertem Mikrodatenmaterial zu nut-
zen, ohne jedoch selbst direkten Zugriff auf diese Daten
zu haben. Die Wissenschaftler entwickeln dabei Aus-
wertungsprogramme (Syntax-Skripte), die dann von
den Mitarbeitern der Forschungsdatenzentren an den
Originaldaten angewendet werden. Diese Datendienst-
leistung wird zurzeit in den Programmen SPSS, SAS
und STATA angeboten. Die Datenfernverarbeitung ist im
Gegensatz zu den Scientific Use Files nicht auf einen
bestimmten Personenkreis beschränkt und bietet daher
auch für ausländische Wissenschaftler und für den
nichtwissenschaftlichen Interessentenkreis eine Mög-
lichkeit, Mikrodaten der amtlichen Statistik zu nutzen. 

Zur praktikablen Anwendung der Datenfernverarbei-
tung stellen die Forschungsdatenzentren der Statisti-
schen Ämter des Bundes und der Länder Datenstruk-
turfiles zur Verfügung, die es den Nutzern ermöglichen,
ihre Auswertungsprogramme auf die Struktur der Origi-
naldaten abzustimmen. Diese Datenstrukturfiles geben
die Datenstruktur des originären Datensatzes wieder,
ohne inhaltliche Informationen zu transportieren.

Derzeit ist die Datenfernverarbeitung ein relativ ar-
beitsaufwändiges Verfahren, da die Programmsyntax
vorab auf Deanonymisierungsstrategien und der Da-
tenoutput anschließend auf Geheimhaltungsfälle über-
prüft werden müssen. Bislang müssen diese Schritte
manuell durchgeführt werden. Zwar liegen mittlerweile
auch erste automatisierte Verfahren für diese Prüfungen
vor, jedoch ist auch mit diesen Lösungsansätzen derzeit
noch keine vollständige Automatisierung der Daten-
fernverarbeitung möglich.

Ein wesentliches Ziel der Forschungsdatenzentren
besteht darin, Verfahren zu entwickeln, die eine stärkere
Automatisierung der Datenfernverarbeitung erlauben.

Mit den Gastwissenschaftlerarbeitsplätzen und der
Datenfernverarbeitung stehen der Wissenschaft, neben
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den Scientific Use Files, zwei weitere Möglichkeiten für
den Zugang zu Mikrodaten der amtlichen Statistik offen.
Diese können auch miteinander kombiniert werden. Un-
abhängig davon, welche Möglichkeit des Datenzugangs
gewählt wird, unterliegt die Datenbereitstellung, abge-
sehen von den Public Use Files, allerdings einer Zweck-
bindung. Dies bedeutet, dass die Mikrodaten nicht für
allgemeine Forschungszwecke zur Verfügung gestellt
werden können, sondern nur für ein definiertes und
zeitlich begrenztes Forschungsvorhaben. 

Sonderaufbereitungen

Neben den dargestellten Datennutzungswegen be-
steht für alle Nutzergruppen weiterhin die Möglichkeit,
Sonderaufbereitungen in Auftrag zu geben. Hierbei
handelt es sich um Datenauswertungen, die auf den
speziellen Informationsbedarf eines bestimmten Nut-
zers zugeschnitten sind und nicht oder nur unzurei-
chend mit den sonstigen Datennutzungswegen umge-
setzt werden können. Im Gegensatz zur kontrollierten
Datenfernverarbeitung werden die Auswertungspro-
gramme nicht von den Nutzern, sondern von der amt-
lichen Statistik erstellt.

Datenbedarf der Wissenschaft und Nutzungs-
präferenzen 

Die Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter
des Bundes und der Länder streben an, ihr Dienstleis-
tungsangebot dem wissenschaftlichen Bedarf entspre-
chend weiterzuentwickeln und befragen daher regel-
mäßig potenzielle Nutzer nach ihren Präferenzen. Um
den konkreten Datenbedarf der Wissenschaft bei der
Entwicklung des Dienstleistungsangebotes zu berück-
sichtigen, hat das Forschungsdatenzentrum der Statis-
tischen Landesämter im Sommer 2002 eine Nutzerbe-
fragung durchgeführt 

Von den 700 befragten Wissenschaftlern gaben im-
merhin knapp 600 an, dass sie im Rahmen ihrer wis-
senschaftlichen Tätigkeit Mikrodaten nutzen oder zu-
künftig benötigen werden. Da der in der Umfrage
angegebene Datenbedarf fachlich sehr breit gestreut
ist, werden sich die Forschungsdatenzentren nicht auf
die Bereitstellung einzelner weniger Statistiken konzen-
trieren können, sondern müssen mittelfristig ein breites
Datenangebot bereithalten.

Bezüglich der angebotenen Datennutzungswege
weist die Befragung auf eine eindeutige Präferenz für
die Nutzung von faktisch und total anonymisierten Da-
ten am eigenen Arbeitsplatz hin, während die Arbeit an
den Gastwissenschaftlerarbeitsplätzen und die kontrol-
lierte Datenfernverarbeitung zum Befragungszeitpunkt
kaum auf das Interesse der Wissenschaft stießen. Es
wird jedoch nicht möglich sein, alle relevanten Erhe-
bungen der amtlichen Statistik als anonymisierte 
Datensätze anzubieten. Die Forschungsdatenzentren
planen daher, die Attraktivität der alternativen Nut-
zungswege durch deren nutzungsgerechte Ausgestal-
tung deutlich zu steigern. Insbesondere die Einrichtung
von Gastwissenschaftlerarbeitsplätzen in allen regiona-
len Standorten der Forschungsdatenzentren wird die
regionale Erreichbarkeit des Dienstleistungsangebots
der amtlichen Statistik deutlich verbessern, so dass der
Zugang zu den Mikrodaten wesentlich erleichtert wird.

Ausblick

Durch die beschriebene Weiterentwicklung der Da-
teninfrastruktur und die Einrichtung unterschiedlicher
Datennutzungswege wird die Mikrodatenbasis für wis-
senschaftliche Analysezwecke entscheidend verbes-
sert werden. Die Diskussion um den Zugang der Wis-
senschaft zu dem Informationspotenzial der öffentlichen
Datenproduzenten ist jedoch mit der Einrichtung von
Forschungsdatenzentren bei den unterschiedlichen öf-
fentlichen Datenproduzenten nicht abgeschlossen. Zu-
künftige Fragen des Datenzugangs betreffen neben
grundsätzlichen Regelungen insbesondere auch die
Bereitstellung international vergleichbarer Mikrodaten.

Die Diskussion um eine grundsätzliche Regelung des
Datenzugangs wird vom Gründungsausschuss des Ra-
tes für Sozial- und Wirtschaftsdaten unter dem Begriff
des „Forschungsdatengeheimnisses“ geführt. Der Vor-
schlag des Gründungsausschusses sieht vor, dass 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Datenproduzenten
gleichgestellt werden und somit weiter gehende Rechte
zur Nutzung der Mikrodaten als bisher erhalten sollen.
Gleichzeitig sollen ein Zeugnisverweigerungsrecht so-
wie ein Beschlagnahmeverbot den unbefugten Zugriff
auf Mikrodaten, die bei den Wissenschaftlern gespei-
chert sind, verhindern.

Ein wesentliches Problem, Mikrodaten für die inter-
national vergleichende wissenschaftliche Forschung zu
nutzen, besteht darin, dass in den einzelnen Ländern
der Mikrodatenzugang sehr unterschiedlich geregelt ist.
Dadurch ist die Beschaffung verschiedener nationaler
Mikrodaten mit einem recht hohen Aufwand verbunden.
Erste Ansätze, den Datenzugang zu den Erhebungen
der Europäischen Union zu vereinheitlichen, wurden mit
den Verordnungen Nr. 322/97 und 831/2002 für Ge-
meinschaftsstatistiken unternommen. Mit diesen Ver-
ordnungen wird die länderübergreifende Bereitstellung
von Mikrodaten der Arbeitskräftestichprobe, des Euro-
päischen Haushaltspanels, der Erhebung über die be-
rufliche Weiterbildung und der Innovationserhebung der
Gemeinschaft angestrebt. Die Umsetzung dieser Ver-
ordnungen wird jedoch zurzeit dadurch erschwert, dass
die dort vorgesehenen Regelungen teilweise den natio-
nalen Regelungen in den Ländern der Europäischen
Union widersprechen.

Aufgrund der dargestellten Entwicklungen ist davon
auszugehen, dass sich die Datenzugangsmöglichkeiten
der Wissenschaft auch zukünftig weiterentwickeln wer-
den. Die Forschungsdatenzentren der Statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder werden sich an die-
sem Prozess durch eigene Ausgestaltungsvorschläge
weiterhin intensiv beteiligen.
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